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Sachverhalt und Axiträge 

Auf die europaische Patentanmeldung Nr. 87 810 280.5 ist 

das europische Patent Nr. 0 246 188 mit neun Ansprucheri 

erteilt worden. 

Der Anspruch 1 des erteilten Patents lautet wie folgt: 

11 1. Gie9wa1ze mit einern Waizenmantel (1) und einem 

Waizenkern (3) mit eingelassenen Làngsnuten (2), dadurch 

gekennzeichnet, dag in die Nuten (2) Stàbe (4) eingesetzt 

sind, weiche. aus den Nuten (2) herausragen und auf 

weichen der Walzenrnantel (1) sitzt." 

Der Anspruch 8 des erteilten Patents lautet wie folgt: 

11 8. Verfahren zum Uberholen einer Gie1wa1ze nach 

Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dag man den 

Walzenmantel entfernt und auf Stbe gleicher Abmessungen 

wie die der ursprunglich vorhandenen Stbe einen neuen 

Walzenrnantel mit gleichen Innenabrnessungen wie die des 

ursprunglichen Waizerimantels aufsetzt." 

Die Beschwerdeführerin (Einsprechende) hat gegen das 

erteilte europäische Patent Einspruch eingelegt und 

beantragt, das Patent zu widerruf en, weil sein Gegenstand 

im Hinblick auf die folgenden Druckschriften auf keiner 

erfinderischen Tatigkeit beruhe: 

Dl: 	US-A-2 936 158 

D2: 	Patent abstract of Japan, Band 9, Nr. 275 (M-426) 

1998, 2. November 1985. 

Gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, mit 

weicher der Einspruch zurQckgewiesen worden ist, hat die 

BeschwerdefUhrerifl Beschwerde erhoben. 

rYr073691.D 	 . . .1... 



- 2 - 	 T 736/91 

V. 	Am 29. Juni 1993 hat eine mündliche Verhandlung 

stattgefunden. 

Die BeschwerdefUhrerin hat beantragt, die 

angefochtene Entscheidung aufzuheben und das 

europaische Patent zu widerrufen, sowie die 

Beschwerdegebuhr zuruckzuzahlen. 

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) hat 

beantragt, die Beschwerde zurQckzuweisen. 

Die BeschwerdefQhrerin hat im wesentlichen 

folgendes vorgetragen: 

Das Wesentliche der Erfindung gem&Z dem 

angefochtenen Patent, namlich die Lagerung des 

Walzenmantels auf Stben, sei durch die 

Druckschrift Dl bekannt. Der Gegenstand des 

Anspruchs 1 des angefochtenen Patents unterscheide 

sich von dern Gegenstand der Druckschrift Dl 

lediglich dadurch, dag die Stäbe in Nuten 

eingesetzt seien. Dieses unterschiedliche Merkmal 

sei für den Fachmann naheliegend, nachdern in der 

Druckschrift Dl eine Waize mit den Merkmalen des 

Oberbegriffs des Anspruchs 1 des angefochtenen 

Patents beschrieben sei, wobei für die Ausbildung 

der Lángsnuten verschiedene MOglichkeiten 

vorgesehen seien, nm1ich Einarbeitung der Nuten 

in die Oberflãche des Waizenkerns, das Anbringen 

von Leisten am Walzenkern oder das Anbringen eines 

Kãfigs zwischen Waizenkern und Waizenmantel. Durch 

den Hinweis in der Druckschrift Dl, dag die 

Leisten durch SchweiE,en oder in anderer Weise 

befestigt werden kOnnen, werde der Fachmann auch 

zu anderen Befestigungsarten, wie beispielsweise 

das Befestigen der Leisten in Nuten angeregt. 
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Daher beruhten weder die Waize gem&S Anspruch 1 

noch das Verfahren gemag Anspruch 8 un Hinblick 

auf die Lehre der Druckschrift Dl und das 

aligemeine Fachwissen auf einer erfinderischen 

Tat igkeit. 

(iv) 	Die Beschwerdegegnerin hat un wesentlichen 

folgendes vorgetragen: 

In der Druckschrift Dl sei weder die dern 

arigefochtenen Patent zugrundeliegende Aufgabe 

"Vermeidung der Nacharbeitung des Walzenkerns" 

noch das erfindungswesentliche Merkinal "Einsetzen 

der Stäbe in Nuten" of fenbart. un Hinblick auf die 

Funktion der Nuten gemag der Druckschrift Dl als 

w&rmemedium fUhrende Kanále würde es der Facbinann 

als sirinwidrig ansehen, in diese Nuten Stabe 

einzusetzen. 

Die Lehre der Druckschrift Dl kOnne daher den 

Gegenstand des angefochtenen Patents nicht 

nahelegen. 

Entscheidungsgründe 

Die Druckschrift Dl (siehe insbes. Fig. 1 - 3) of fenbart 

eine Waize, weiche geeignet ist zurn Kalandrieren, 

Blechwalzen, Stahiwaizen oder dgl., mit einern Waizen-

mantel (8) und einem Waizenkern (7), wobei zwischen der 

Aufenf1áche des Waizenkerns und der Innenflache des 

Waizenmantels Kanàle (9) zur Zirkulation eines Warme-

Ubertragungsrnittels angeordnet sind. Diese Kanale kOnnen 

a) durch in die Auenf1äche des Waizenkerns 

eingearbeitete Langsnutefl oder b) durch auf der Auf!,en- 
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flãche des Walzenkerns im Abstand zueinander befestigte 

Streif en (strips 10) oder C) durch Nuten, die in einen 

zwischen dem Waizenkern und dem Waizenmantel angeordneten 

Kâfig eingefrst sind, gebildet sein. Letztere 

AusfQhrungsforin (c) kann als Spezialform der AusfUhrungs-

form (b) angesehen werden. Die Streifen oder der Kafig 

kônnen auf dem Waizenkern angeschweiff,t oder "anderswie" 

festgehalten sein, whrend der Walzenxnantel auf dem 

Waizenkern durch Schweifen oder durch Aufschrumpf en 

befestigt sein kann (vgl. Spalte 2, Zeilen 16 bis 31). 

Die Druckschrift Dl of fenbart also folgende AusfUhrungs-

formen: 

eine Waize mit einem Walzenrnantel und einem Waizen-

kern mit eingelassenen Lngsnuten, und 

eine Waize mit einem Walzenmantel und einern Walzen-

kern mit in Langsrichtung zwischen dem Waizenmantel 

und dem Walzenkern im Abstand zueinander angeordneten 

Stãben (strips), welche auf der AuIenf1ache des 

Walzenkerns befestigt sind und auf weichen der 

Waizenmantel sitzt. 

Von der AusfQhrungsform (a) unterscheidet sich der.  

Gegenstand des Anspruchs 1 des angefochtenen Patents 

dadurch, dais 

al) 	in die Längsnuten Stbe eingesetzt sind, 

die Stãbe.aus den Nuten herausragen und 

die Stbe den Waizenmantel tragen. 

Von der AusfUhrungsform b) unterscheidet sich der 

Gegenstand des Anspruchs 1 des angefochtenen Patents 

dadurch, daI!, 

.1 
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bi) 	in der Au13enf1che des Waizenkerns Lngsnuten 

eingeiassen sind, und 

b2) 	in these Làngsnuten die Stàbe eingesetzt sind und 

aus diesen herausragen. 

Von der Waize gernaf, der Druckschrift D2, weiche die 

Merkrnaie des Oberbegriffs des Anspruchs 1 aufweist, 

unterscheidet sich der Gegenstand des Anspruchs 1 des 

angefochtenen Patents durch die Merkmale des 

kennzeichnenden Teils des Anspruchs 1. 

Daher ist der Gegenstand des Anspruchs 1 des 

angefochtenen Patents neu gegenuber dem Stand der Technik 

gemag den Druckschriften Dl und D2. 

Der Erfindung gemäE, dem angefochtenen Patent liegt die 

Aufgabe zugrunde, bei - beispielsweise durch die 

Druckschrift D2 bekannten - Gieiwa1zen, die aus einem 

Waizenkern mit eingelassenen Lngsnuten und einem 

Waizerunantel bestehen, eine AbnQtzung (Verschieif) des 

Waizenkerns, hervorgeruf en durch die Relativbewegung 

zwischen Waizenmantel und Waizenkern, zu vermeiden (vgl. 

Spalte 1, Zeilen 5 bis 28 und 54 bis 56 des angefochtenen 

Patents). Die erfindungsgemaIe Aufgabe kann auch so 

definiert werden, dag eine GieJwaizen-Konstruktion 

geschaffen werden soil, welche es ermogiicht, den 

Waizenmantel beliebig oft erneuern zu kOnnen, ohne da1 

der Waizenkern ausgetauscht werden mui. Diese Aufgabe 

wird gemag Anspruch 1 des angefochtenen Patents bei einer 

Gie9wa1ze mit einem Waizenmantel und einern Waizenkern mit 

eingelassenen Langsnuten dadurch gelOst, dag in die Nuten 

Stbe eingesetzt sind, weiche aus den Nuten herausragen 

und auf weichen der Waizenmantel sitzt. 
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) 

Diese LOsung wird durch die Druckschrift Dl aus folgenden 

GrUnden nicht nahegelegt: 

Zunàchst ist festzustellen, dag die Druckschrift Dl keine 

Gie1,walze betrif ft und auch die der Erfindung gemaI, dem 

angefochtenen Patent zugrundeliegende Aufgabe nicht 

anspricht, sondern das Problem behandelt, bei einer 

heizenden oder kQhlenden Walze zurn Kalandrieren, 

Blechwalzen, Stahiwaizen oder dgl. eine Konstruktion 

vorzusehen, welche den Wrmeubergang auf der Waizenober-

flãche vergleichmaf,igt (vgl. Spalte 1, Zeilen 15 bis 23 

der Druckschrift Dl). 

Der Fachrnann hatte daher keine Veranlassung, in der 

Druckschrift Dl nach LOsungsvorschlágen für das Problem 

"Schonung des Waizenkerns vor VerschleiS in einer 

GieJ,walze zu suchen. 

Aber selbst wenn der Fachmann den Inhalt der Druckschrift 

Dl näher betrachtet, findet er keinen Hinweis auf die im 

Anspruch 1 definierte spezielle Walzen-Konstruktion. 

Denn bei der AusfQhrungsform (a) gemag der Druckschrift 

Dl (vgl. Punkt 1 dieser Entscheidung) sind die 

rfindungswesentlichen Merkmale des kennzeichnenden Teils 

des Anspruchs 1 nicht vorhanden. 

Bei der Ausfuhrungsform (b) (vgl. Punkt 1 dieser 

Entscheidung) sind zwar Stbe vorhanden, weiche, ebenso 

wie die Stäbe gem&S dem Gegenstand des angefochtenen 

Patents, den Waizenkern gegen VerschleiE, hervorgeruf en 

durch Relativbewegungen zum Waizenmantel, schützen 

kOnnen. Diese Stäbe sind jedoch auf der AuJenf1äche des 

Waizenkerns durch Schwei1!en oder "sonstwie" befestigt. 

Der Fachmann kann dieser AusfUhrungsforin keinen Hinweis 

auf die unter Punkt 1 genannten Merkmale (bi) und (b2) 

entnebmen, weiche Merkmale einerseits eine bessere 
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Lagefixierung der Stabe auf dern Waizenkern errnOglichen 

und andererseits es auch erlauben, die Stábe auswechsel-

bar in die Nuten einzusetzen, d. h. allein durch Pafsitz 

in den Nuten zu halten. 

Der Ansicht der Einsprechenden, wonach "die Befestigung 

der Stàbe in Nuten" ein glattes Aquivalent zu der 

"Befestigung der Stbe durch Schweifen oder sonstwie" 

darstelle, kann nicht beigetreten werden. Ein Aquivalent 

(= gleichwirkendes Merkmal) zurn Befestigen durch 

Schweif,en ware allenfalls das Befestigen durch Lôten oder 

Kieben. 

Bei objektiver Wurdigung und Zusarnrnenschau der in der 

Druckschrift Dl of fenbarten AusfQhrungsformen (a) und (b) 

wird der Facbxnann nicht auf die Idee kornrnen, in die 

Lángsnuten der AusfUhrungsform (a) die Stãbe (strips) der 

AusfQhrungsform (b) einzusetzen, weil die Nuten als 

Kan1e für das W&rineQbertragungsrnittel dienen sollen und 

daher nicht durch Stbe verstopft werden dQrf en. 

Auch die Druckschrift D2 kann den Gegenstand des 

Anspruchs 1 des angefochterien Patents nicht nahelegen, 

weil sie weder die der Erfindung zugrundeliegende Aufgabe 

anspricht, noch die Merkmale des kennzeichnenden Teils 

des Anspruchs 1 of fenbart. 

Daher beruht die Gieiwa1ze gemag Anspruch 1 des 

angefochtenen Patents auf einer erfinderischen Thtigkeit 

im Sinne des Artikels 56 EN). 

3. 	Der Anspruch 1 des angefochtenen Patents ist daher im 

Hinblick auf Artikel 52 (1) EPU gewhrbar. 

Die AnsprUche 2 bis 7 des angefochtenen Patents, weiche 

yam Anspruch 1 abhängig sind und spezielle Ausgestal- 

DT073691.D .. . I.. .  
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tungen des Gegenstands des Anspruchs 1 betreffen, sind 

ebenfalls gewahrbar. 

Auch die auf ein Verfahren zuxn Uberholen einer Giefwa1ze 

gerichteten AnsprUche 8 und 9 sind gewährbar, weil sie 

durch die Ruckbeziehung auf den Anspruch 1 alle Merkrnale 

des Anspruchs 1 inituinfassen. 

4. 	Sornit ist die Beschwerde zurQckzuweisen. Bei dieser 

Sachiage kann dern Antrag der Beschwerdeführerin auf 

RQckzahlung der Beschwerdegebuhr nicht entsprochen 

werden, so dag sich ein gesondertes Eingehen auf diesen 

Antrag erubrigt. 

Ent scheidungsformel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die Beschwerde wird zurUckgewiesen. 

Der Geschaftsstellenbeamte: 	 Der Vorsitzende: 

I t 
A. Townend 
	

C. Payraudeau 

,1 


